
einn

ee

eeBe

0... fürdieBenutzungderRäumlichkeitenindenVerwatungeuen—
ee...Bemutzungsrichlinien)

......(GONW)inderFassungderBekanntmachungvom14.07.1994(GVNW S.666),ut ——
geändert durchGesetzvom17.12.1997(GVNWS.458),hatderRatderSadBisch —

.,Gladbacham= folgendeRichtlinien beschlossen
uu u...8

a

0...Räumlichkeiteninden.Verwaltungsgebäudenstehen demRat derStadteich
“. s \.Gla dbach, seinenAusschüssenund Fraktionen sowiederStadtverwaltung für.derena\ \2
00 „BelangezuVe een

2...BergischGladbachbeiGewährleistung einersachgemäßenBenutzung ihreRäumlichkeiten — —
aee u

eeeen
rsssun, Kirchengemeinden, 20.21.2 nesbes

rn  Jugndvrbinden

2... :s0wieEinzelpersonen nach MaßgabedieserBenutzungsrichtlinienundimRaımen
2... ‚etwaiger erlassenerBenutzungsvorschriftenundderjeweiligenBelegungspläneu — —

2 ÜberlassungderRummichkten
u

...Z1 Überdie Zuweisung der städtischenRäumlichkeiten, daszuentrichtende Nutzungsentgelt,
0... denWiderruf derÜberlassungunddieBedingungenhinsichtlichder Benutzungsat
eeee Ber Dem an ucieeFacb  nauniien.

0... AntragimRahmen dieser Benutzungsrichtlinien und derbesonderenBenutzung  — —
De Ssarsehnflen 0 ea





| | 2. |

. Der Benutzungsantrag ist rechtzeitig vorzulegen und muss folgendeAngaben enthalten: _

= Namen und Anschrift des Veranstalters bzw. des verantwortlichen Leiters
- Tag, Beginn und Dauer der Veranstaltung
- Zweck der Veranstaltung, Art der Benutzung

- Angabe der Zeiten für Vorbereitung, Abbau und Reinigung |
- Angabe der benötigten Räume und Einrichtungsgegenstände

Ein Rechtsanspruch aufÜberlassung von städtischen Räumlichkeiten ohne ausdrückliche
schriftliche Bestätigung der Bürgermeisterin besteht nicht.

= 2.2 Für die Inanspruchnahme städtischer Räumlichkeiten ist von den Nutzern im Sinne von
Ziffer 1.2 jeweils ein Benutzungsentgelt zu erheben.
Die Höhe der zu zahlenden Entgelte richtet sich im Einzelfall nach den Festsetzungen der
Entgeltordnung (siehe Anlage).
Abgegolten durch das vom Benutzer bzw. Veranstalter zu entrichtende Entgelt sind auch
die für eine sachgerechte Benutzung und für einen geordneten Veranstaltungsablaufje-
weils erforderlichen Räumlichkeiten (Eingang, Garderobe, Toilette, Umkleideräume etc.).

2.3 Ein Nutzungsentgelt wird nicht erhoben |

| | a) von dem im „Stadtverband musikausübender Vereine Bergisch Gladbach e. vo
zusammengeschlossenen Vereinen, sofern sie städtische Räumlichkeiten für Proben
benutzen |

und bei den folgenden Veranstaltungen, soweit kein Eintrittsgeld erhoben wird:

b) für öffentliche Veranstaltungen der Parteien

c) für öffentliche Veranstaltungen anerkannter kultureller Organisationen und Initiativen

d) für Veranstaltungen gemeinnütziger und karitativer Organisationen

Die kostenlose Überlassung der Räumlichkeiten zu b) - d) wird je Mieter auf xjährlich
begrenzt.

2.4 Die beantragte Überlassung von Räumlichkeiten ist von dem zuständigen Fachbereich
‘schriftlich zu bestätigen. — "

Die Nutzungsbestätigung muss alle notwendigen Angaben über die Zulassung und
. Bedingungen der Inanspruchnahme (Ort, Datum, Zeit, Höhe des Entgeltes, Ein-

schränkung der Nutzung, Befreiung etc.) enthalten.
Darüber hinaus sind der Bestätigung die Benutzungsrichtlinien und etwaige Benutzungs-
vorschriften beizufügen, sofern diese dem Benutzer nicht bereits vorliegen.

| 2.5 Falls cine bereits bestätigte Veranstaltung ausfällt, ist dies vom Benutzer bzw. Veran-
stalter unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich zu widerrufen.
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Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung besteht weiterhin fort, sofern der schriftliche
Widerruf nicht bis zum 3. Tage vor der geplanten Veranstaltung bei dem zuständigen:
Fachbereich eingegangen ist. Das festgesetzte Nutzungsentgelt muss grundsätzlich
spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung aufein Konto der Stadtkasse überwiesen worden
sein. et

3. Sicherheiten und Haftung

Die Bürgermeisterin ist berechtigt, im Bedarfsfalle geeignete Sicherheiten (Haftpflicht-
versicherung, selbstschuldnerische Bankbürgschaft, Kaution) zu verlangen. 5
Der Benutzer bzw. Veranstalter haftet für die Dauer der Veranstaltung (einschließlich

I Vorbereitung bis hin zur Räumung) in vollem Umfang für alle Schäden (Personen- und
Sachschäden), die ihm selbst, der Stadt Bergisch Gladbach oder Dritten anlässlich der _
Vorbereitung, der Durchführungund der nachfolgenden Abwicklung einer Veranstaltung _
entstehen. |

Schäden an den benutzten Räumen und Gegenständen, die durch den Veranstalter oder

dessen Gäste entstanden sind, müssen umgehend der von der Bürgermeisterin beauf-
tragten Person unaufgefordert mitgeteilt werden. 0

4. Widerruf der Benutzung | | |

Die zugesagte Benutzung kann jederzeit widerrufen, wenn

- städtische Belange es erforderlich machen (z. B. Verlegung von Ausschuss- oder
Ratssitzungen)

- hinreichende Gründe zu der Annahme bestchen, dass sich zwischen der beantragten
Veranstaltung und der tatsächlichen Durchführung wesentliche Abweichungen
ergeben werden . |

. - das festgesetzte Entgelt nicht rechtzeitig entrichtet wird ‚

- = erforderliche Anmeldungen und Genehmigungen nichtvorliegen (eine mündliche |
Vormerkung bzw. Zusage ist nicht bindend)

. geforderte Sicherheiten nicht beigebracht werden

| - durch die beabsichtigteVeranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung zu befürchten ist
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5. Allgemeine Benutzungsvorschriften

5.1 Der Benutzer bzw. Veranstalterhat alle evil. erforderlichen Genehmigungen und Erlaub-
nisse zur Durchführung der bestätigten Veranstaltung bei den zuständigen Behörden
einzuholen. (Dies gilt insbesondere auch für die evtl. Verlängerung von Sperrzeiten.)
Der Benutzer bzw. Veranstalter ist zur Beachtung bestehender Rechtsvorschriften ebenso

\ verpflichtet wie zur Einhaltung der allgemein geltenden Sicherheitsvorschriften (über
Feuerschutz, für elektrische Anlagen etc.):

Er ist insbesondere dafür verantwortlich, dass die Verordnung über den Bau und Betrieb
von Versammlungsstätten (Versammlungsstättenverordnung - VstättVO) eingehalten
wird. Hierzu gehört in besonderem Maße das Einhalten des genehmigten Bestuhlungs-
planes und dass alle Rettungswege wie Gänge, Flure, Treppenräume und Ausgänge ins
Freie bei Veranstaltungen in voller Breite frei und benutzbar sein müssen. Diese Regelung
gilt auch für die Zufahrten und Stellflächen fürdie Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und

- die Feuerwehrzugänge.

Im Fachbereich 1-100 können alle für eine Veranstaltung maßgebenden städtischen
Genehmigungen und Erlaubnisse gebündelt beantragt werden.

5.2 _ Die Beauftragten der Bürgermeisterin üben das Hausrecht aus. Ihren Anordnungen ist
"unbedingt Folge zu leisten, bei Verstößenkönnen sie Personen den weiteren Aufenthalt
in den Räumlichkeiten untersagen.

Bei grobenVerstößen kann die Bürgermeisterin ein generelles Hausverbot aussprechen.

N Die in denRäumlichkeiten vorhandenen technischen Anlagen besonderer Art (Lüftung,
Lautsprecher, Mikrofonanlagen etc.) dürfen nur von den Beauftragten der Bürgermeisterin
bedient werden bzw. vom Benutzer nach vorheriger Einweisung.

5.3 _ Im Übrigen ist die Bürgermeisterin berechtigt, Ausnahmen von den Richtlinien zuzulassen
. sowie zur Regelung von EinzelheitenderBenutzung besondere Benutzungsvorschriften
zu erlassen. Der Benutzer bzw. Veranstalter ist zur. Einhaltung dieser besonderen

Benutzungsvorschriften verpflichtet.
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6. Inkrafttreten | |

Diese Benutzungsrichtlinien tretenmit Wirkung vom eennnnnnnninnnnnesnn in Kraft. |

Die Richtlinien für dieBenutzung von Ratssälen, Schulräumen (einschließlich Aulen)
sowie der Sportstätten der Stadt Bergisch Gladbach in der Fassung vom 11.05.1978 treten
gleichzeitig außer Kraft.

BergischGladbach,

Maria Theresia Opladen | |
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| ‚Entgeltordnung |

| für dieBenutzung von Räumlichkeiten und Sportstätten
| der Stadt Bergisch Gladbach

Räumlichkeiten in Verwaltungsgebäuden |

__EURO

Ratssaal Bensberg-mitFoyr- |52]277-1
Ratssaal Bensberg - ohne Foyer - |
Großer Ratssaal Bergisch Gladbach | |
Kleiner Ratssaal Bergisch’Gladbach

Diese Pauschalbeträge gelten für Veranstaltungenmit einer Dauer von bis zu 4 Stunden.
Bei längeren Nutzungszeiten erhöhen sich die zu zahlenden Entgelte um: .

__DM/Std. EURO/Std.

Ratssaal Bensberg- mit Foyer - |

| Ratssaal Bensberg - ohne Foyer -
Großer Ratssaal Bergisch Gladbach
Kleiner Ratssaal Bergisch Gladbach

‘Für die notwendigen Sonderleistungen sind zusätzlich zu entrichten: -

| Sonderleistungen EURO 0

Ratssaal Bensberg .

Veranstaltungsgerechte Saaleinrichtung

Zuatzreinigung |  890-| al!
Großer Ratssaal Bergisch Gladbach |

Veranstaltungsgerechte Saaleinrichtung

Zuzug— | 8 All

Die entstandenen Personalkosten für den Einsatz der Hausmeister sind ebenfalls zu erstatten.
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Anlage 2

Vergleich der alten und neuen Entgelte.

Räumlichkeiten Entgelt Entgelt- jede weitere Entgelt Veranstal- Zusätzliche
bis 7 Stunden| bis 4 Stunden . ‚Stunde bis 7Stunden | tungsgerechte Reinigung |
Dauer Dauer Saaleinrichtung
bisher "|... (neu) (neu) (neu) (neu) (neu)

|DitIEURO vun a
Ratssaal '
Bensberg z _ _ |
mit Foyer/ 260,- 133,-- 512, 277,-- 136. 70,.- 950, 485, 246, 126,-- 4l,--

|__ohne Foyer 370,-- 189,-- 93,-- 48,--
Großer

Ratssaal | 369,.| 133,.-| 133,-- 3--| 17-1 232,-| 119,-| 246,--| 126,-- Al,
Bergisch .

- Gladbach

° Kleiner |

Ratssaal

Bergisch 53-1 27,- 13,-- 1,-- .
Gladbach


